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Ordentliches eisenbahnrechtliches Plangenehmigungsverfahren

Planvorlage der Schweizerischen Bundesbahnen SBB 
betreffend Fahrbahnerneuerung 2026 
Herrliberg-Feldmeilen Gleis 3
Gemeinden
Herrliberg und Meilen

Gesuchstellerin  
Schweizerischen Bundesbahnen SBB

Gegenstand 
Das Bauvorhaben beinhaltet im Wesentlichen die Fahrbahnerneuerung mit Unterbausanierung und neuer 
Entwässerung im Gleis 3 im Perimeter km 16.4 – 16.9.
Für Detailinformationen wird auf die öffentlich zur Einsichtnahme aufgelegten Planunterlagen verwiesen.

Verfahren 
Das Plangenehmigungsverfahren richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 
1968 (VwVG; SR 172.021), soweit das Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG; SR 742.101) nicht 
davon abweicht. Leitbehörde für das Verfahren ist das Bundesamt für Verkehr (BAV).

Öffentliche Auflage 
Die Planunterlagen können vom 10. Juni 2024 bis 9. Juli 2024 während den ordentlichen Öffnungszeiten an 
folgenden Stellen eingesehen werden:  

 Gemeindeverwaltung Herrliberg, Bauamt, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur,  
Forchstrasse 9, 8704 Herrliberg

 Gemeindeverwaltung Meilen, Hochbauabteilung, Bahnhofstrasse 35, 8706 Meilen
Zudem sind die Gesuchsunterlagen im Internet unter www.zh.ch/auflagen-eisenbahnen publiziert.

Aussteckung 
Die durch das geplante Werk bewirkten Veränderungen werden während der Auflagefrist im Gelände aus-
gesteckt und die Hochbauten werden profiliert (z.B. Terrainveränderungen, Rodungen, Rechtserwerb 
etc.).

Einsprachen 
Wer nach den Vorschriften des VwVG Partei ist, kann während der Auflagefrist bei der Genehmigungs-
behörde Einsprache erheben. 

Wer nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über die Enteignung vom 20. Juni 1930 (EntG; SR 700) 
Partei ist, kann während der Auflagefrist sämtliche Begehren nach Art. 33 EntG geltend machen (Einspra-
chen gegen die Enteignung; Begehren nach den Art. 7 – 10 EntG; Begehren um Sachleistung nach Art. 18 
EntG; Begehren um Ausdehnung der Enteignung nach Art. 12 EntG; die geforderte Enteignungsentschädi-
gung nach Art. 16 und 17 EntG).

Wird durch die Enteignung in Miet- und Pachtverträge eingegriffen, die nicht im Grundbuch vorgemerkt 
sind, so haben die Vermieter und Verpächter davon ihren Mietern und Pächtern sofort nach Empfang der 
persönlichen Anzeige Mitteilung zu machen und den Enteigner über solche Miet- und Pachtverhältnisse 
in Kenntnis zu setzen (Art. 32 Abs. 1 EntG).

Einsprachen müssen schriftlich und im Doppel innert der Auflagefrist (Datum der Postaufgabe) beim 
Bundesamt für Verkehr, Sektion Bewilligungen I, 3003 Bern eingereicht werden. Wer keine Einsprache 
erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Einwände betreffend die Aussteckung sind sofort, jedenfalls aber vor Ablauf der Auflagefrist beim BAV 
vorzubringen (Art. 18c Abs. 2 EBG).

Enteignungsbann 
Mit der Zustellung der persönlichen Anzeige oder des Enteignungsgesuchs an den zu Enteignenden dür-
fen ohne Zustimmung des Enteigners keine die Enteignung erschwerenden rechtlichen oder tatsächli-
chen Verfügungen mehr getroffen werden (Art. 42 EntG). Für den aus dem Enteignungsbann entstehen-
den Schaden hat der Enteigner vollen Ersatz zu leisten (Art. 44 Abs. 1 EntG).

7. Juni 2024 Bundesamt für Verkehr,
 Amt für Mobilität, Kanton Zürich

Gemeindeversammlung  
vom 10. Juni 2024

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Meilen werden auf 

Montag, 10. Juni 2024, 20.15 Uhr

in den Saal des Gasthofs «Löwen» eingeladen. Vorgängig bietet 
sich während der Informations- und Fragestunde um 19.00 Uhr 
Gelegenheit, über Aktuelles orientiert zu werden und dem Ge-
meinderat Fragen zu stellen.

Für die Gemeindeversammlung sind folgende beiden Geschäfte 
traktandiert:

1. Jahresrechnung 2023

2. Schulanlage Allmend: Wettbewerbskredit für Erweiterung 
und Arealentwicklung

Der vollständige Beleuchtende Bericht zum Geschäft und alle 
Unterlagen sind per sofort abrufbar auf der Website der Ge-
meinde Meilen unter www.meilen.ch – Politik – Gemeindever-
sammlung. Die Akten mit dem behördlichen Antrag liegen den 
Stimmberechtigten ab Montag, 13. Mai 2024, im Gemeindehaus, 
Zentrale Dienste (Ebene 4, Büro N2.16), zur Einsicht auf.

Nach der Gemeindeversammlung lädt der Gemeinderat zu einem 
Umtrunk ein.

Gemeinderat Meilen
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Am Montag, 10. Juni findet im Gast-
hof Löwen die Gemeindeversamm-
lung statt. Vor der Gemeindever-
sammlung wird um 19.00 Uhr eine 
Informations- und Fragestunde mit 
dem Gemeinderat durchgeführt.

Es wird unter anderem orientiert über 
das Nordostschweizer Schwingfest 
(NOS), die Rad-Weltmeisterschaft 2024, 
die geplante Erweiterung des ARA 
Zweckverbands um die Gemeinde 
Männedorf sowie über die Sanierung 

und Umgestaltung der Dorfstrasse, 
die im Juli 2024 in die erste Etappe 
geht. 
Zudem werden Fragen aus der Bevöl-
kerung beantwortet.

Info- und Fragestunde vor der 
Gemeinde versammlung

Bauprojekte
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Bauherrschaft: Immoturicum 
AG, Bahnhofstrasse 126, 8620 
Wetzikon ZH. Bevollmächtigte 
Projektverfasserin: Maxitektur 
GmbH – Büro für Architektur, 
Seestrasse  224, 8802 Kilchberg 
ZH:
Neubau Zweifamilienhaus mit 
Sammelgarage als Ersatz Einfa-
milienhaus Vers.-Nr. 1594, Kat.-
Nr. 2928, General-Wille-Strasse 
46, 8706 Meilen, WG 2.8

Die Baugesuche liegen wäh-
rend zwanzig Tagen ab Aus-

schreibedatum bei der Hoch-
bauabteilung Meilen, Bahn- 
hofstrasse 35, 8706 Meilen, 
auf. Begehren um Zustellung 
des baurechtlichen Entscheides 
können innert der gleichen 
Frist schriftlich bei der örtli-
chen Baubehörde gestellt wer-
den. Wer das Begehren nicht 
innert dieser Frist stellt, hat 
das Rekursrecht verwirkt. Die 
Rekursfrist läuft ab Zustellung 
des baurechtlichen Entscheids 
(§§ 314 – 316 PBG).

Bauabteilung Meilen

Beerdigungen
Pfenninger-Weinmann, 
Margherita

von Stäfa ZH, wohnhaft gewe-
sen in Meilen, Plattenstrasse 
62. Geboren am 13. Juni 1925, 
gestorben am 20. Mai 2024. 
Die Abdankung findet am Mitt-
woch, 12. Juni 2024, 14.15 Uhr 
in der ref. Kirche Meilen statt.

Kappeler-Spirig, 
Elvira Maria

von Meilen ZH + Rickenbach 
TG + Wilen bei Wil TG, wohn-
haft gewesen in Meilen, Dolli-
kerstrasse 38. Geboren am 2. 
Oktober 1939, gestorben am 
24. Mai 2024.
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